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1751. Quartierplan. Am 17. Januar 1973 ersuchte der Ge- Meile 
meinderat Meilen um  ene migung seines Beschlusses vom 28.
November 1972 betreffend Festsetzung des amtlichen Qu r¬
tierplans Weidächer in Obermeilen. Dieser Beschluss wurde
am 22. Dezember 1972 im kanton len Amtsblatt veröffentlicht
und den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt.
Gemäss Zeu nis des Bezirksrates Meilen vom 12. Januar 1973
sind  e en die Quartierplanfestsetzun  keine Rekurse einge¬

an en.

Das Qu rtierpl angebiet wird im Südwesten durch den
SBB-Bahndamm, im Westen durch den Inneren Dollikerbach
und den Aebletenbach, im Norden durch die projektierte
Lütisämetstrasse so ie im Südosten durch die Dollike st asse,
Staatsstrasse I. Kl. Nr. 4, be renzt. Das  anze Gebiet lie t
inne h lb des  enerellen Kanalisationsprojekts der Gemeinde

eilen wie auch innerhalb der Bauzonen nach  eltendem Zo¬

nenplan.

De  strassenmässigen Erschliessung des Qu rtierplan e¬
biets dienen die Lütisämetstrasse, die von der letzteren ab¬
zwei ende  eidächerstr sse und die längs des SBB-Bahn-
damms verlaufende unbenannte Strasse. Zwischen der  eid-
äche strasse und der unbenannten Strasse wurde noch eine
Fuss ängerverbindun , der  eidächer e  ausgeschieden.

Die mit 24 m an der unbenannten Strasse und mit 22 m
an der  eidächerstrasse fest elegten Abstände der Baulinien
entsprechen der Bedeutung dieser Strassen. Die im Quartier-
plan für die Dollikerstrasse, Staatsstrasse I. Kl. Nr , 4 und für
die Lütisämetstrasse eingetra enen Baulinien stimmen mit den
vom Regie ungsrat bereits genehmigten Linien überein (vgl.
die Baudirektionsve fü ung Nr. 655/1968 und den RRB Nr.
874/1961). Bei den Einmündungen der Wei ächerstrasse in
die Lütisämetstr sse und der unbenannten  trasse in die Dol¬
likerstrasse, Sta tsstr sse I. Kl. Nr. 4, werden jeweils die Bau¬
linien der letzteren  eöffnet. An der Dollikerstrasse, Staats¬
strasse I. Kl. Nr. 4, wird die ca. 110 m lange Baulinienlücke bei
der Einmündun  des aufzuhebenden  eidächerwe es  e¬
schlossen. Die Niveaulinie der  eidächerstrasse weist eine

aximalsteigun  von 6,67 % auf.
Hinsichtlich des Anschlusses des Quartierplangebiets  n

das  ffentliche Strassennetz ist auf die Verhältnisse abzustel¬
len, wie sie nach der Vollbesiedlun  des Gebiets bestehen wer¬
den. Die ve kehrssichere Gest ltung der Einmündungen der
Lütisämetstrasse und de  unbenannten Strasse in die Dolliker¬
trasse, St  tsstr sse I. Kl. Nr. 4, sind deshalb im Einverneh¬

men mit den zuständigen k ntonalen Instanzen zu projek¬
tieren. Zur Bedingung muss  estellt werden, dass der Einlen¬
ker der Lütisämetst  sse  leichzeiti  mit dem Teilausbau der
Dollikerstr sse, Staatsstrasse I. Kl.  r. 4, zu Lasten des Quar¬
tierpl ns bzw. zu Lasten des Baus der Lütisämetstrasse ein¬
schliesslich Aufweitung der Fahrbahn auf 10,5 m für eine
Linksabbiegespur mit Verlegung der Weidstrasse erstellt wer¬
den  uss. Des leichen wird auch die Aufweitun  der Dolliker-



strasse, Staatsstrasse I. Kl. Nr. 4, bei Vollausbau für den Ein¬
lenker der un enannten Quartierstrasse zu Lasten des Quar¬
tierplans Weidächer gehen.

Im übrigen steht der Genehmigun  der Vorla e nichts
entgegen.

Der Gemeinderat wird gemäss den §§16 und 19 des Bau¬
esetzes den vorlie enden Beschluss zu veröffentlichen haben.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
b esc h Messt der Re ier ungs rat:

I. Der Beschluss des Gemeinderates Meilen vom 28. No¬
vember 1972 betreffend Festsetzun  des amtlichen Quartier¬
lans Weidächer in Obermeilen mit Baulinien an den Er¬

schliessungsstrassen, Niveaulinie an der  eidächerstrasse,
Oeffnung der Baulinien bei den Einmündun en der  eid-
ächerstrasse in die Lütisämetstrasse und der unbenannten
Str sse in die Dollikerstrasse, Staatsstrasse I. Kl. Nr.  , sowie
Schliessung einer ca. 110 m langen Baulinienlücke an der
Dollikerstrasse, Staatsstrasse I. Kl. Nr. 4, wird gemäss den ein¬

ereichten Plänen mit fol enden Vorbehalten genehmi t:
) die Einmündun en der Lütisämetstrasse und der unbe¬

nannten Strasse in die Dollike strasse, Staatsstrasse I. Kl.
Nr. 4, müssen in einem späteren Bauprojekt noch im De¬
tail studiert werden;

b) die Kosten für die daraus notwendi  werdenden Anpas¬
sungen, als Fol e des Quartiererschliessun sverkehrs,  e¬
hen zu Lasten der am Quartierpl n Weidächer beteilig¬
ten Grundei entü er bzw. zu Lasten der Erstellung der
Lütisämetstrasse und der unbenannten Strasse.
III. Mitteilun  an den Gemeinderat Meilen, unter Rück¬

sendun  eines Plandossiers mit Genehmi ungsvermerk, den
Bezirksr t Meilen sowie an die Direktion der öffentlichen
Bauten.

Zürich, den 4. April 1973.

Vor dem Regierungsrat
Der Sta tsschreiber ;

Roggwiller


